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Ausgabe Mai 2021 
 

Einladung zur Versammlung der Einwohnergemeinde Zäziwil (Erinnerung) 

 
Mittwoch, 9. Juni 2021, 20.00 Uhr 

Mehrzweckhalle, Zelgweg 2, Zäziwil 
 
Traktanden 

1. Jahresrechnung 2020; Genehmigung  

2. Umsetzung Gewässerschutzgesetz und Gewässerschutzverordnung – Festlegung der 
Gewässerräume im Zonenplan und Baureglement der Gemeinde Zäziwil; Genehmigung 
der Planungsunterlagen 

3. Berichte aus den Ressorts 

 Tiefbau; Orientierung über Abwasserentsorgung / Fremdwasser 

 Bildung + Gesellschaft; Orientierung über Schulbetrieb und Schulraumplanung  

4. Verschiedenes 
 
Auflage 
Die Geschäftsunterlagen liegen bis zur Versammlung auf der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sichtnahme auf oder können in elektronischer Form auf unserer Webseite abgerufen wer-
den. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne bereits vorgängig zur Verfügung. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Verlet-
zung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Rügepflicht 
nach Art. 49a Gemeindegesetz). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann 
gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Coronavirus – Schutzkonzept 
Die Durchführung der Gemeindeversammlung ist gemäss aktuellem Stand mit einem Schutz-
konzept möglich. Dieses sieht unter anderem eine Maskentragpflicht sowie die Erfassung der 
Kontaktdaten vor und kann auf unserer Webseite oder vor Ort eingesehen werden.  
 
Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und 
seit drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde haben, sind zu dieser Versammlung freundlich 
eingeladen. Personen ohne Stimmrecht sind als Gäste ebenso willkommen.  
 
Der Gemeinderat 
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Finanzielle Unterstützung für Ärztezentrum Zäziwil 

 
Der Gemeinderat unterstützt den Aufbau eines Ärztezentrums am Spycherweg (Erdgeschoss 
der Alterswohnungen) und leistet einen Beitrag zur Anschubfinanzierung von einmalig 
30‘000 Franken. Zudem wird ein Erlass der Liegenschaftssteuern über fünf Jahre in Aussicht 
gestellt, ausmachend rund 21‘000 Franken, um die Tragbarkeit des Projekts in den Anfangs-
jahren zu verbessern.  
 
Die hiesige Ärzteschaft hat 2019 erstmals mit dem Gemeinderat und der betroffenen Grund-
eigentümerschaft bezüglich Erhalt der medizinischen Grundversorgung in Zäziwil und Reali-
sierung eines Ärztezentrums am Spycherweg Kontakt aufgenommen. Nach eingehenden 
Gesprächen und vertieften Abklärungen hat sich die Stiftung Alterswohnungen bereit er-
klärt, die Räume im Erdgeschoss zu erwerben, umzubauen und anschliessend an die interes-
sierten Ärzte zu vermieten. Für den Umbau ist eine Baubewilligung erforderlich; das Baube-
willigungsverfahren wird demnächst eingeleitet. Geplant ist ein Umzug vom heutigen Pra-
xisstandort an den Spycherweg 2 anfangs Jahr 2022. 
 
Die vermittelnde und finanzielle Unterstützung der Gemeinde wurde bzw. wird benötigt, 
damit das Ärztezentrum realisiert werden kann. Die Sicherstellung der medizinischen Grund-
versorgung in Zäziwil und der Region (mit einer eher unterdurchschnittlichen Ärztedichte) 
beurteilt der Gemeinderat als wichtig. Er stützt sich dabei unter anderem auf seine strategi-
schen Zielsetzungen. Die Realisierung des Ärztezentrums berücksichtigt zudem wichtige As-
pekte des Altersleitbildes und dient insbesondere älteren oder in der Mobilität einge-
schränkten Bürgerinnen und Bürgern. Es schafft für den Standort Zäziwil und die Alterswoh-
nungen einen bedeutenden Mehrwert. 
 
 

Informationen Schule Region Zäziwil – Einführung eines durchlässigen  
Modelles für die Oberstufe und Schulraumplanung 

 
Der Gemeinderat hat bereits im September 2020 entschieden, ein durchlässiges Modell für 
alle Schülerinnen und Schüler der 7. – 9. Klasse an der Schule Region Zäziwil einzuführen. In 
Absprache mit der Gemeinde Grosshöchstetten wird die Einführung per 1. August 2023 
schrittweise wie folgt umgesetzt: 
 

 Schuljahr 

Schulort bis 2022/23 2023/24 2024/25 ab 2025/26 

Schule Region  
Zäziwil 

7. - 9. Klasse 
Real 

7. Klasse durch-
lässiges Modell 
8. - 9. Klasse Real 

7. -  8. Klasse 
durchlässiges M.  
9. Klasse Real 

7. - 9. Klasse 
durchlässiges M.  

Sekundarschule  
Grosshöchstet-
ten 

7. - 9. Klasse 
Sek 

8. - 9. Klasse Sek. 9. Klasse Sek. Auflösung Zu-
sammenarbeit 
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Mit der Einführung des durchlässigen Modelles wird ab dem Schuljahr 2023/24 die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grosshöchstetten für die Sekundarschule schrittwei-
se aufgelöst. Welches durchlässige Schulmodell an der Schule Region Zäziwil eingeführt wird, 
ist zurzeit noch Bestandteil von weiteren Abklärungen. 
 
Die Gemeinde Zäziwil muss somit ab dem Zeitpunkt der Einführung, spätestens aber ab 
Schuljahr 2025/26 den nötigen Schulraum für insgesamt 11 Klassen (bisher 10 Klassen) zur 
Verfügung stellen. Die Bildungsstrategie für die Schule Region Zäziwil 2020 – 2023 sagt in 
Bezug auf die Schulraumplanung folgendes aus: 
 

Die Schule Region Zäziwil verfügt für die nächsten Jahre über genügend Schul- und 
Arbeitsraum, welcher zeitgemäss eingerichtet ist und den Anforderungen entspricht. 

 
Die Projektgruppe hat im letzten Jahr verschiedene Varianten für die künftige Schulorganisa-
tion ausgearbeitet. Von ursprünglich fünf Varianten werden noch zwei weiterverfolgt, wo-
von die Variante 4 (Zäziwil-Oberhünigen) zwei Möglichkeiten vorsieht. Der Schulraumbedarf 
wird nun für folgende Varianten erhoben: 
 

 Variante 4 a "Zäziwil-Oberhünigen" 
 Kindergarten – 6. Klasse und Tagesschule in Zäziwil / 7. – 9. Klasse in Oberhünigen 

 Variante 4 b "Zäziwil-Oberhünigen" 
 Kindergarten in Oberhünigen / 1. – 9. Klasse in Zäziwil / Tageschule in den ehemaligen 

Kindergartenräumen in Zäziwil 

 Variante 5 "Zäziwil" 
 Kindergarten – 9. Klasse und Tagesschule in Zäziwil / Schulhaus Oberhünigen fällt weg 
 
Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Schulraumplanung und die Variantenstudien sowie 
die Erstellung einer umfassenden und langjährigen Unterhaltsplanung für die Schulliegen-
schaften dem Planungsbüro IC Infraconsult AG, Bern, erteilt. Die Ergebnisse werden im 
Herbst 2021 erwartet. 
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Ressortvorsteherin Bildung, Yvonne Thierstein, gerne 
zur Verfügung. 
 
 

Entsorgung von Hundekot 

 
In letzter Zeit wurde auf der Verwaltung vermehrt gemeldet, dass Hundekot liegen gelassen 
wird. Das Gesetz regelt klar: Wer einen Hund ausführt, hat dessen Kot zu beseitigen.  
 
Alle Hundebesitzer/innen, werden gebeten dieser Pflicht nachzukommen, den Hundekot 
aufzunehmen und ordnungsgemäss zu entsorgen. Hundekotbeutel können gratis bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden. Mehrere Robidog-Behälter stehen für die Entsor-
gung der verwendeten Beutel auf dem ganzen Gemeindegebiet bereit. 
 
Danke für die gewissenhafte Einhaltung und Rücksichtnahme! 
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Informationen der AHV-Zweigstelle 

 
Zusammenstellung der Beiträge und Leistungszahlungen im Jahr 2020 
 
Beiträge und andere Einnahmen: 
AHV/IV/EO-Beiträge (Selbständige und Arbeitgeber, -nehmer) Fr. 934‘571.25 
Verzugszinsen Fr. 658.95 
Beiträge für Familienzulagen Bund Fr. 793.45 
Beiträge an Arbeitslosenversicherung Fr. 94‘669.85 
Beiträge für die Familienausgleichskasse Fr. 146‘282.50 
Verwaltungskostenbeiträge, Mahngebühren und Bussen Fr. 24‘052.45 

Total Fr. 1‘201‘028.45 

 
Leistungszahlungen: 
AHV-Renten Fr. 5‘181‘867.00 
IV-Renten Fr. 827‘666.00 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Fr. 1‘495‘985.00 
Erwerbsausfallentschädigungen Fr. 43‘463.20 
Familienzulagen an Arbeitnehmer Fr. 171‘509.35 
Familienzulagen an selbstständige Landwirte Fr. 52‘550.00 
Familienzulagen für Nichterwerbstätige Fr. 2‘650.00 

Total Fr. 7‘775‘690.55 
 
 

Beitragspflicht für Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende 
 
Nichterwerbstätige 
Als Nichterwerbstätige gelten in der AHV/IV/EO Personen, die kein oder nur ein geringes 
Einkommen erzielen (z.B. vorzeitig Pensionierte, Studierende, Witwen/Witwer, Ehegatten 
von Pensionierten, die nicht im AHV-Rentenalter sind, etc.). Unter gewissen Voraussetzun-
gen gelten auch Personen als Nichterwerbstätige, die nicht voll und auf Dauer erwerbstätig 
sind (Teilzeitbeschäftigte). 
 
Nichterwerbstätige entrichten Beiträge an die AHV/IV/EO ab dem 1. Januar nach Vollendung 
des 20. Altersjahrs bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters (Frauen 64, Männer 65). 
Wer noch nicht als Nichterwerbstätige(r) erfasst ist, hat sich bei der AHV-Zweigstelle des 
Wohnorts zu melden.  
 
Selbständigerwerbende 
In der AHV/IV/EO gelten Frauen und Männer als selbständigerwerbend, wenn sie 

 unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung arbeiten, indem sie z.B. nach Aussen mit 
eigenem Firmennamen auftreten, und 

 in unabhängiger Stellung und auf ihr eigenes wirtschaftliches Risiko tätig sind, indem, sie 
z.B. Investitionen tätigen, Personal beschäftigen, ihre Betriebsorganisation frei wählen 
und für mehrere Auftraggeber tätig sind.  
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Ob eine versicherte Person im Sinn der AHV selbständigerwerbend ist, beurteilt die Aus-
gleichskasse im Einzelfall für jedes Entgelt separat. Massgebend für die Beurteilung der Aus-
gleichskasse sind die effektiven wirtschaftlichen Gegebenheiten, nicht die vertraglichen Ver-
hältnisse. 
 
Selbständigerwerbende entrichten Beiträge an die AHV/IV/EO und an die Familienaus-
gleichskasse, der sie angeschlossen sind, ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Alters-
jahrs. Sie sind aber weder obligatorisch gegen Arbeitslosigkeit versichert, noch gegen Unfall 
und sind auch nicht den Bestimmungen über die berufliche Vorsorge (BVG) unterstellt. 
 
Anmeldeformulare und weitere Infos über Selbständigerwerbende können im Internet unter 
www.akbern.ch eingesehen werden und sind bei den AHV-Zweigstellen erhältlich. 
 
 

Resultate der Geschwindigkeitsmessungen 2020 in Zäziwil 

 
Bernstrasse, Signalisation Tempo 50 
Datum der Messung Anz. Fzg. OB OV OV+ Quote 
17.02.2020, 08.45 – 10.15 Uhr 519 131 2 0 25.63 % 

22.05.2020, 06.45 – 08.00 Uhr 388 45 0 0 11.60 % 

29.07.2020, 06.45 – 08.15 Uhr 642 157 2 0 24.77 % 

21.10.2020, 06.45 – 08.15 Uhr 791 115 2 0 14.79 % 

22.12.2020, 10.00 – 11.45 Uhr 721 223 9 1 32.32 % 

 
Langnaustrasse, Signalisation Tempo 50 
Datum der Messung Anz. Fzg. OB OV OV+ Quote 
20.01.2020, 08.30 – 10.00 Uhr 689 45 2 0 6.82 % 

26.05.2020, 08.30 – 10.15 Uhr 952 98 1 0 10.40 % 

13.07.2020, 13.15 – 15.00 Uhr 1‘035 67 0 0 6.47 % 

20.11.2020, 09.00 – 10.30 Uhr 862 135 1 0 15.78 % 

 
Oberhünigenstrasse, Signalisation Tempo 50 
Datum der Messung Anz. Fzg. OB OV OV+ Quote 
15.10.2020, 13.15 – 14.45 Uhr 58 6 0 0 10.34 % 

 
Legende: 
Fzg = Fahrzeuge 
OB = Ordnungsbussenverfahren 
OV = ordentliches Verfahren (= Strafanzeige) 
OV+ = ordentliches- und administratives Verfahren beim Strassenverkehrsamt 
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Die Post – Neue Leerungszeiten der Briefeinwürfe 

 
Seit Jahren sinken die Briefmengen aufgrund der Digitalisierung und der neuen Kommunika-
tionskanälen kontinuierlich. Die Post muss sich dieser neuen und unaufhaltsamen Entwick-
lung anpassen und die Prozesse effizienter gestalten. Aus diesem Grund hat sie sich dazu 
entschieden die Leerungszeiten der Briefeinwürfe schweizweit ab 30. Mai 2021 anzupas-
sen.  
 
In der Gemeinde Zäziwil gelten für die drei Briefeinwürfe folgende neue Zeiten: 
 
 Leerungszeit bisher Leerungszeit ab 30.05.2021 
Standorte Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa 

Bernstrasse 1, Zäziwil 10.00 Uhr 09.30 Uhr 11.00 Uhr 
Oberreutenenstrasse 3, Zäziwil 08.00 Uhr 08.00 Uhr 08.00 Uhr 
Thunstrasse 17, Zäziwil 18.00 Uhr 11.00 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr 
 
In der Standortsuche auf www.post.ch/leerungszeiten.ch können die aktuellen Standorte 
der Briefeinwürfe und deren Leerungszeiten jederzeit abgerufen werden. 
 
 

Tour de Suisse 2021 

 
Am Mittwoch, 9. Juni 2021, passiert die viertgrösste Landesrundfahrt der Welt Zäziwil. Die 
Radprofis starten die vierte Etappe von total 171 km in St. Urban und beenden diese in 
Gstaad. Der Tross der Tour de Suisse fährt ca. um 15.00 Uhr von Bowil kommend in Zäziwil 
durch Richtung Konolfingen (Langnaustrasse – Kreisel – Thunstrasse). Die Werbekolonne ist 
infolge der geltenden Corona-Massnahmen abgesagt. Auch grössere Zuschauermengen sind 
aufgrund der behördlichen Anordnungen nicht zugelassen. 
 
Die exakten Durchfahrtszeiten können je nach Renntempo abweichen. Die Strecke sowie die 
Zufahrtsstrassen werden rund 10 Minuten vor Ankunft des ersten Rennfahrers gesperrt und 
wenige Sekunden nach Durchfahrt des letzten Fahrers wieder freigegeben. Die Verkehrs-
sperrung betrifft in dieser Zeit somit die gesamte Ortsdurchfahrt. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder unter www.tourdesuisse.ch.  
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Schul- und Gemeindebibliothek Zäziwil 

 
Bis zu den Sommerferien sind es noch wenige Wochen. Da die Bibliomedia in Solothurn nun 
wieder geöffnet hat, werden wir unser Kontingent von 150 Büchern noch vorher umtau-
schen können, damit rechtzeitig neue Ferienlektüre für Sie und Ihre Kinder bereitsteht. So-
dann haben wir unter anderem folgende Neuanschaffungen im Regal: 
 

 Die Frauen von Kilcarrio   Jojo Moyes 

 Inselpfade zum Glück   Susan Mallery 

 Der grösste Spass, den wir je hatten Claire Lombardo 

 Die Schweigende    Ellen Sandberg 

 Kein Feuer kann brennen so heiss  Ingrid Noll 

 Das Grab in den Schären   Viveca Sten 
 
Buchstart – Bis zu den Sommerferien finden keine Buchstart-Morgen statt. Sie erfahren 
rechtzeitig, wie es danach weitergeht. Nach wie vor hoffen wir, bald zu einer neuen Normali-
tät zurückkehren zu können. 
 
Wie immer freuen wir uns auf Ihren Besuch bei uns! 
Das Bibliotheks-Team 
 
 

Frauenverein Zäziwil und Umgebung 

 
Anlässe im Juni 2021 

 
8. Juni 2021 Zäme ässe im Bahnhöfli Zäziwil. Das Mittagessen wird um 12.00 Uhr 

zum Preis von CHF 16.00 serviert. Alle Frauen und Männer ab 50 Jah-
ren sind dazu herzlich eingeladen. Serviert wird das Essen an 4er-
Tischen. Infolge der ausserordentlichen Lage ist eine Anmeldung er-
forderlich, Tel. 031 711 12 42.  

 
12. / 26. Juni 2021 Brockenstube in der Zivilschutzanlage Zäziwil, von 09.00 – 11.30 Uhr. 

Profitieren Sie von unserem günstigen Verkauf von gut erhaltenen-
Waren. Aus Platzgründen nehmen wir Möbel nur während den Mo-
naten April bis September entgegen. Unbrauchbare, nicht gewasche-
ne oder geputzte Gegenstände weisen wir zurück. Auskunft erteilt 
gerne Brigitte Vogel, Tel. 079 775 47 07. 

 
Wochenplatzbörse 
Wir bieten motivierten Jugendlichen ab 12 Jahren eine Wochenplatzbörse an. Wären Sie 
froh um regelmässige Unterstützung in Ihrem Haus, in der Familie, im Betrieb oder bei wei-
teren Arbeiten? Wenn ja, dann melden Sie sich doch bei der Wochenplatzbörse. Gerne ver-
mitteln wir Ihnen motivierte Jugendliche. Auskunft erteilt Evelyn Gerber, Tel. 079 741 54 76, 
E-Mail evelyngerber-frauenverein@gmx.ch oder unter www.frauenverein-zaeziwil.ch. 

mailto:evelyngerber-frauenverein@gmx.ch
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Lauftreff in Zäziwil 

 
Mit den steigenden Temperaturen steigt auch das Bedürfnis sich draussen zu bewegen und 
etwas Gutes für sich und seinen Körper zu tun. Willst du mit dem Laufen anfangen oder hast 
du bereits Erfahrung? Dann bist du bei uns herzlich willkommen. Im Juni 2021 starten wir 
mit dem Lauftreff in Zäziwil. Ziel des Lauftreffs ist die Freude am Laufsport sowie die Verbes-
serung der Technik. Geleitet wird der Kurs durch Ernst Sommer, erfahrener Läufer aus Su-
miswald. 
 
Wann / Wo: Jeweils dienstags ab 19.00 Uhr, bei der Turnhalle Zäziwil 
 (Daten im Juni: 1. / 8. / 15. / 22. / 29. Juni 2021) 

Kurskosten: CHF 50.00 (inkl. kleiner Snack nach dem Lauf) 

Anmeldung an: Romina von Wurstemberger, dipl. Berufsmasseurin, 
 Massage Relax-In, Dorfmattweg 4, 3532 Zäziwil 
 Tel. 075 414 78 83, E-Mail www.massage-relax-in.ch 
 
Der Lauftreff wird ab drei TeilnehmerInnen durchgeführt und ist auf acht Personen begrenzt. 
 
 

Blutspenden in Zäziwil 

 
Wann / Wo: Dienstag, 15. Juni 2021, 18.00 – 20.30 Uhr 
 in der Turn- und Mehrzweckanlage Zäziwil, Zelgweg 2 
 
Reservieren Sie sich vorgängig einen Spende-Termin unter www.ichspendeblut.ch. Ohne 
Termin ist eine Spende nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Blutspendedienst 
zugelassen.  
 
Weitere Blutspendedaten in Zäziwil: Dienstag, 19. Oktober 2021 / Dienstag, 8. Februar 2022. 
Auf Ihren Besuch freut sich der Samariterverein Zäziwil und Umgebung. 
 
Hinweise: 

 Zum Schutz von Spendern und Empfängern dürfen nur gesunde Personen Blut spenden. 

 Nach einer Coronavirus-Impfung ist eine Blutspende nicht erlaubt, wenn Sie 

 innerhalb der letzten zwei Tage gegen das Coronavirus in der Schweiz geimpft wurden. 
Bei Impfungen im Ausland kann je nach Impfstoff eine Wartefrist bis 4 Wochen gelten. 

 nach der Impfung Symptome gegen das Coronavirus entwickeln. In diesem Fall ist eine 
Blutspende nach einer Wartefrist von 7 Tagen nach Abklingen der Symptome wieder 
möglich. 

 Bei Blutspendenaktionen gelten die notwendigen Vorkehrungen zur Vorbeugung von 
Übertragungen gemäss Verordnung. Wo die kantonalen Massnahmen strenger sind als 
die nationalen, gilt es diese zu beachten. Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie das 
Schutzkonzept vor Ort sind jederzeit einzuhalten. 

http://www.ichspendeblut.ch/


9 

 

Spielgruppe Windredli Zäziwil – Anmeldung Spielgruppenjahr 2021/22 

 
In der Spielgruppe Windredli Zäziwil hat es am Donnerstag- und Freitagmorgen noch freie 
Plätze für Kinder mit Geburtsdatum ab Januar 2017 bis Dezember 2018. Der Spielgruppen-
start ist im August 2021.  
 
Alle weiteren Informationen und die Anmeldeformulare sind auf der Website 
www.spielgruppe-zaeziwil.ch aufgeschaltet oder können direkt bei der Spielgruppe bezogen 
werden. 
 
Cécile Furrer, Spielgruppenleiterin, Natel 076 401 67 44, oder 
Rahel Nater, Spielgruppenleiterin, Natel 079 750 97 08 
 
 

Tageseltern gesucht 

 
Wir suchen per 1. August 2021 in der Gemeinde Zäziwil (evtl. Oberhünigen) Tageseltern für 
ein Mädchen im Alter von vier Jahren. 
 
Wann: Jeden Donnerstag von 07.30 – 08.00 Uhr und nach dem Kinder- 
 garten bis ca. 18.00 Uhr (ca. 30 Stunden pro Monat) 

Zusätzliches: Das Mädchen ist zum Kindergarten zu begleitet und von dort wieder
 abzuholen. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bei der Geschäftsstelle des Vereins familienergänzende Kin-
derbetreuung Konolfingen und Umgebung, Tel. 031 791 01 92 (Dienstag, Mittwochvormittag 
und Donnerstag) oder per E-Mail info@kibekonolfingen.ch 
 
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.kibekonolfingen.ch. 
 
 

BFU-Sicherheitstipps – Gartentrampolin mit klaren Regeln 

 
Gerade Kinder kriegen kaum genug davon – kein Wunder: Trampolinspringen macht richtig 
Spass, fördert Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Für Kinder unter sechs Jah-
ren ist Trampolinspringen allerdings nicht geeignet. Sie verfügen noch nicht über die not-
wendigen koordinativen und motorischen Fähigkeiten. Die Stabilität in Knie und Hüftgelen-
ken ist noch ungenügend. Ebenso wenig federt ihre Wirbelsäule Landungen genügend ab. 
Die meisten Unfälle auf dem Trampolin betreffen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 
4 und 15 Jahren. Die häufigsten Ursachen für Unfälle sind gefährliche Sprünge, Zusammen-
stösse, Landungen neben dem Trampolin oder den Kontakt mit den Trampolinfedern.  
 
 
 

http://www.spielgruppe-zaeziwil.ch/
mailto:info@kibekonolfingen.ch
http://www.kibekonolfingen.ch/
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Wer zuhause ein Gartentrampolin aufstellt, stellt auch klare Regeln auf, damit Unfälle ver-
mieden werden: 

 Allein springen. Springen zwei Personen gleichzeitig, sind unkontrollierte Sprünge und 
Zusammenstösse vorprogrammiert. Die Unfallgefahr steigt markant, insbesondere für das 
leichtere (kleinere) Kind. 

 Kinder beaufsichtigen. Kindern die Risiken des Trampolinspringens erklären. Rund um Ihr 
eigenes Gerät sind Sie für die Aufsicht zuständig. 

 Am besten in Gymnastikschuhen oder in Turnschuhen mit dünner Sohle springen. Oder 
barfuss – ausser, das Sprungtuch weist eine Netzstruktur auf. Mit Socken rutscht man aus, 
und mit normalen Strassenschuhen knickt man aufgrund der harten Sohle um. 

 Keine Saltos. Sieht super aus, ist aber anspruchsvoll und daher nur etwas für Profis. 

 In der Mitte des Sprungtuchs springen. 

 Generell Springzeit begrenzen und regelmässig Pause machen. 

 Und fürs Aufhören: Stoppsprung üben. 
 
Trampolin in Schuss halten 
Nur ein heiles Trampolin ist ein sicheres Trampolin. Durch die starke Belastung beim Sprin-
gen und durch die Witterung wird ein Trampolin stark beansprucht. Abgenützte, defekte 
oder gar fehlende Teile sind ein Sicherheitsrisiko – ersetzen Sie diese umgehend. Warten Sie 
das Trampolin regelmässig und verhindern sie während dieser Zeit die Benützung. Bei allen 
Gartentrampolinen gibt es dazu Wartungsanleitungen der Hersteller. Beachten Sie, dass das 
Fangnetz eine begrenzte Lebensdauer hat. Sorgen Sie bereits Ende Saison für Ersatz. Bewah-
ren Sie Trampoline im Winter an einem kühlen, trockenen Ort auf, damit es durch Schnee 
und Kälte nicht geschädigt wird. 
 
Was sich immer und vor jeder Nutzung des Trampolins lohnt: Sprungtuch, Fangnetz und 
Polsterung auf Defekte checken. Und einen Blick unter das Trampolin werfen. Der Raum un-
ter dem Sprungtuch muss frei sein.  
 
Eine Checkliste zur Wartung und weitere Tipps finden Sie auf www.trampolin.bfu.ch. 
 
 

Und zum Schluss noch dies… 

 
Der Sinn des Lebens besteht nicht darin 

ein erfolgreicher Mensch zu sein, 
sondern ein wertvoller. 

 
Albert Einstein 

Redaktion: Gemeindeverwaltung, 3532 Zäziwil, Telefon 031 710 33 33, Mail gemeinde@zaeziwil.ch  
Die Zäzi-Post erscheint monatlich 

mailto:gemeinde@zaeziwil.ch

